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Entscheidungen und Erkenntnisse
des Gutachtens beauftragt, das Gutachten langte erst am 
4. 1. 2008 beim Bezirksgericht Oberndorf bei Salzburg ein. 
Die Erledigung des gerichtlichen Auftrages wurde zwar mehr-
fach urgiert, allerdings wurde dem Sachverständigen erstmals 
mit Schreiben vom 30. 10. 2007 (zugestellt am 2. 11. 2007) 
eine Frist (von 1 Monat) gesetzt. Mit Blick auf diese Umstän-
de und die dargestellten Faktoren des § 25 Abs 3 zweiter Satz 
GebAG erachtet der Senat eine Kürzung der Gebühr für Mühe-
waltung (€ 5.065,60) im Ausmaß von 15 % (also auf € 4.305,76) 
für angemessen; die von der Beschwerde gewünschte 
Kürzung im höchstmöglichen Ausmaß (25%) war hingegen 
nicht vorzunehmen.

Die 253 Stück Farblichtbilder werden mit € 1,50 pro Stück (be-
antragt wurden € 2,20/Stück) entlohnt (€ 379,50). Die Recht-
sprechung hat – allerdings bevor die digitale Fotografie Einzug 
hielt – Beträge zwischen (vormals) öS 20,– und 40,– (Krammer/
Schmidt SDG - GebAG3 § 31  GebAG E 50) für angemessen 
erachtet. Unter Bedachtnahme darauf, dass § 31 GebAG dem    
Sachverständigen entstandene „sonstige Kosten“ ersetzen will 
(die angemessene Berücksichtigung eines höheren innerbe-
trieblichen Aufwandes – unabhängig von der Frage des Da-
tenschutzes und der Qualität der Lichtbilder – auch deshalb 
gerechtfertigt, weil bei Beschränkung auf die ortsüblichen Kos-
ten allenfalls eine Entschädigung für Zeitversäumnis zuerkannt 
werden müsste), erachtet der Senat die von der Beschwerde 
bemühte Entscheidung des Landesgerichtes Salzburg vom 
19. 12. 2002, 54 R 271/02w, als zu restriktiv.

Der gewählte Ansatz von € 1,– pro Farbkopie – der Sachver-
ständige verwendet auch hier seine eigene Ausrüstung ist (der 
Beschwerde zuwider) nicht überhöht (Krammer/Schmidt SDG 
– GebAG3 § 31 GebAG E 40).

Der Betrag von € 217,60 für die Fertigung der Fotoanlage (128 
Blätter zu je € 1,70) ist ebenfalls nicht zu beanstanden (§ 31 Z 3 
GebAG; Krammer/Schmidt SDG – GebAG3 § 31 GebAG E 65).

Wenn 16 schwarz-weiß Ablichtungen mit € 8,– (und nicht mit 
€ 6,40) entlohnt werden, begegnet dies keinen Bedenken   
(Krammer/Schmidt SDG – GebAG3 § 31 GebAG Anm zu 
E 37–39 und E 40).

Die übrigen Gebührenpositionen sind nicht bzw. im Rechtsmit-
telverfahren nicht mehr strittig.
Die Gebühren des Sachverständigen errechnen sich mit 
€ 7.183,60 (darin € 1.197,26 USt.; § 39 Abs 2 GebAG).

Die durch diese Entscheidung notwendig gewordene Änderung 
der Auszahlungsanordnung obliegt dem Erstgericht (Krammer/
Schmidt SDG – GebAG3 § 42 GebAG E 17).

Gegen diesen Beschluss ist kein Rechtsmittel zulässig (§ 89 
Abs 6 StPO).

Rechtsmittelverzicht 
des Revisors (§ 41 GebAG) 

1. Die Erklärung des Revisors, auf ein Rechtsmittel gegen 
einen Gebührenbestimmungsbeschluss zu verzichten, 
erlangt mit Einlangen bei Gericht Rechtswirksamkeit.

2. Ein Rechtsmittelverzicht ist eine unwiderrufliche Erklä-
rung. Nachfolgende gegenteilige Erklärungen können 
daran nichts ändern.

OLG Wien vom 16. Mai 2008, 23 Bs 132/08 t

Mit dem angefochtenen Beschluss wurden die von der Dolmet-
scherin Mag. N. N. für ihre Leistungen im Zusammenhang mit 
der Überprüfung von Häftlingspost begehrten Gebühren an-
tragsgemäß mit € 146,– bestimmt.

Die schriftliche Ausfertigung des Beschlusses (ersichtlich 
irrtümlich datiert mit 5. März 2002) wurde der Revisorin am 
10. März 2008 zugestellt.

Mit 12. März 2008 datiertem Stampiglienaufdruck auf der hand-
schriftlichen Ausfertigung des Beschlusses erklärte die Revi-
sorin unmissverständlich auf ein Rechtsmittel gegen den Be-
schluss vom 5. März 2008 zu verzichten.

Ungeachtet des erfolgten Rechtsmittelverzichtes erhob sie 
mit Schreiben vom 14. März 2008 – bei Gericht eingelangt am 
17. März 2008 – Beschwerde gegen diesen Gebührenbestim-
mungsbeschluss.

Das Rechtsmittel ist unzulässig.

Im vorliegenden Fall hat die Revisorin beim Landesgericht 
Korneuburg nämlich, nachdem ihr eine Beschlussausfertigung. 
zugestellt und sie darin Einsicht genommen hatte, ausdrück-
lich auf die Erhebung eines Rechtsmittels verzichtet. Diese – 
grundsätzlich unwiderrufliche – Erklärung, die sich in eindeu-
tiger Weise aus der auf die handschriftliche Ausfertigung des 
angefochtenen Beschlusses gesetzten und von ihr unterfertig-
ten Stampiglie ergibt, hat mit Einlangen bei Gericht Rechtswirk-
samkeit erlangt, an welcher alle nachfolgenden gegenteiligen 
Erklärungen der Revisorin nichts zu ändern vermögen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Keine Überprüfung der 
Richtigkeit eines Auftrags zum
Erlag eines Kostenvorschusses
im Rekursverfahren
(§§ 332 Abs 2, 365 ZPO)

1. Der den Erlag des Kostnevorschusses nach § 365 ZPO 
anordnende Beschluss ist nach § 332 Abs 2 ZPO nur hin-
sichtlich seiner Höhe und nur dann anfechtbar, wenn der 
Gesamtbetrag der einer Partei auferlegten Vorschüsse 
€ 2.500,– übersteigt.

2. Kostenvorschüsse nach § 365 ZPO und § 3 GEG sind zu-
sammenzurechnen

3. Im Rekursverfahren ist jede Überprüfung der verfah-
rensrechtlichen Richtigkeit des Erlagsauftrages ausge-
schlossen.

4. Bei einer Überprüfung der Höhe des Kostenvorschusses 
hat das Gericht zu beurteilen, ob der geschätzte Auf-
wand für das einzuholende Gutachten nicht als exzessiv 
bemessen anzusehen ist.

OLG Wien vom 11. November 2008, 16 R 184/08 h
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JURISTEN-BALL 2009
FASCHING-SAMSTAG, 21. Feber 2009, in der HOFBURG VIENNA

Junge DAMEN und HERREN, die Freude daran haben, den Ball zu eröffnen
laden wir ein, sich ehestens – möglichst paarweise – im Ballbüro (Frau Mag Schöner) anzumelden.

Ehebaldige Tischreservierung wird empfohlen!

Post: 1016 Wien, Justizpalast, PF 35
E-Mail: office@juristenball.at; www.juristenball.at

Büro dzt: Wien 8, Landesgerichtsstraße 11, Parterre, Zi 063
Telefon 01/40127 DW 1535, Fax-DW 1482;  Montag – Freitag 9 – 13 Uhr

Kleidung:
 Damen – Großes (= langes) Abendkleid

(KEIN Hosen-, Partyanzug oder kurzes Abendkleid)
Herren – Frack, Smoking (schwarz oder dunkelblau)
oder Uniform (großer Gesellschaftsanzug)

Kläger und Beklagter waren Miteigentümer der Liegenschaft 
EZ 000 GB 00000 A., Gerichtsbezirk Josefstadt,  mit  der  Grund-
stücksadresse  1090  Wien, K-gasse 9.

Im vorliegenden Verfahren verlangte der Kläger diese Gemein-
schaft des Eigentums durch gerichtliche Feilbietung (Zivil-
teilung) aufzuheben.

Der Beklagte beantragte die Klage abzuweisen, weil eine Zivil-
teilung zur Unzeit erfolge. Allenfalls sei eine Realteilung durch 
Begründung von Wohnungseigentum im Sinn des § 3 Abs 1 
Z 3 WEG 2002 vorzunehmen.

In der Verhandlung vom 17. 6. 2008 schränkte der Kläger we-
gen der zwischenzeitig erfolgten Veräußerung aller Miteigen-
tumsanteile an einen Dritten sein Begehren auf Kostenersatz 
ein. In der selben Tagsatzung wurde die mündliche Verhand-
lung geschlossen.

Mit dem nun angefochtenen Beschluss erklärte das Erstge-
richt die Verhandlung wieder für eröffnet und trug gleichzeitig 
den Parteien den Erlag eines Kostenvorschusses von jeweils 
€ 5.000,– für die Einholung eines Gutachtens eines Ziviltech-
nikers zur Frage der Möglichkeit und Tunlichkeit der Begrün-
dung von Wohnungseigentum an der Liegenschaft auf.

Sowohl gegen den Grund des Auftrages zum Erlag eines Kos-
tenvorschusses, als auch dessen Höhe richtet sich der Rekurs 
des Beklagten, in dem er beantragt, den Beschluss im Umfang 
der Anfechtung ersatzlos aufzuheben und dem Erstgericht die 
Urteilsfällung wegen Spruchreife aufzutragen. Allenfalls möge 
der Beschluss dahin abgeändert werden, dass nur dem Klä-
ger der Erlag eines Kostenvorschusses aufgetragen werde 
bzw dem Beklagten lediglich ein Vorschuss in der Höhe von 
€ 2.000,– auferlegt werde.

Der Rekurs ist, soweit er sich gegen den Grund des Auftrags 
zum Erlag eines Kostenvorschusses richtet nicht zulässig, im 
übrigen, nämlich betreffend die Höhe, nicht berechtigt.

Der den Erlag des Kostenvorschusses nach § 365 ZPO anord-
nende Beschluss ist nach § 332 Abs 2 ZPO nur hinsichtlich sei-
ner Höhe und nur dann anfechtbar, wenn der Gesamtbetrag 
der einer Partei auferlegten Vorschüsse € 2.500,– übersteigt. 
Dabei sind Kostenvorschüsse nach § 365 ZPO und § 3 GEG 
zusammenzurechnen.

Unter Hinweis auf den klaren Gesetzeswortlaut und den 
Regelungszweck einer Verfahrensbeschleunigung vertritt 
die herrschende Rechtsprechung und ein Teil der Lehre 
(Rüffler, Der Sachverständige im Zivilprozess, 50ff; 6 Ob 
283/03s; OLG Wien 3 R 131/03m, 1 R 243/04v) die auch 
vom erkennenden Senat geteilte Ansicht, dass im Rekursver-

fahren jede Überprüfung der verfahrensrechtlichen Richtig-
keit des Auftrags  ausgeschlossen ist (Krammer in Fasching/
Konecny2 III Rz 30 zu § 365 mwN).

Die gegenteilige Ansicht widerspricht nicht nur dem eindeuti-
gen Gesetzeswortlaut, sondern führt außerdem zum Ergebnis, 
dass es im Rahmen der Überprüfung eines Kostenvorschusses 
im einseitigen Rekursverfahren letztlich zu einer Bindung in der 
Hauptsache kommt (OLG Wien 3 R 131/03m, 3 R 161/03y).

Dem Beklagten ist außerdem entgegenzuhalten, dass er selbst 
schon in der Klagebeantwortung die Einholung eines Immobili-
en-Sachverständigengutachtens beantragte, diesen Antrag im 
vorbereitenden Schriftsatz vom 16. 10. 2007 wiederholte und 
auch nach der Einschränkung des Klagebegehrens auf Kosten 
nur auf die seiner Ansicht nach bestehende Beweispflicht des 
Klägers verwies, den Antrag auf Einholung eines Gutachtens 
aber nicht widerrief.

Was die Höhe des aufgetragenen Vorschusses angeht, ist der 
Rekurs zwar zulässig, aber nicht berechtigt. Das Erstgericht 
beabsichtigt ein Sachverständigengutachten  eines  Ziviltech-
nikers zur Frage der Möglichkeit der Begründung von Woh-
nungseigentum in dem früher den Parteien gehörenden Haus 
einzuholen. Vor allem unter Berücksichtigung der Größe des 
Zinshauses und des vom Kläger unwidersprochen angegebe-
nen hohen Einheitswertes kann der vom Erstgericht geschätz-
te Aufwand für die Einholung eines Sachverständigengutach-
tens nicht als exzessiv bemessen angesehen werden (vgl § 51 
GebAG). Warum der Beklagte in diesem Zusammenhang we-
sentlich geringere Kosten erwartet, kann dem Rekurs, der dazu 
keine Belege nennt, nicht entnommen werden.

Sollte sich tatsächlich herausstellen, dass das Erstgericht die 
zu erwartenden Kosten ein wenig überschätzt hat, wird ohne-
dies eine Rücküberweisung vorzunehmen sein.

Betreffend die Höhe des aufgetragenen Vorschusses ist dem 
Rekurs damit nicht Folge zu geben.

Nach § 41 Abs 3 GebAG findet ein Kostenersatz in Gebühren-
sachen jedenfalls nicht statt.

Die Unzulässigkeit des Revisionsrekurses ergibt sich aus § 528 
Abs 2 Z 5 ZPO.

Anmerkung:

Im gleichen Sinn mit ausführlicher historisch-teleologischer 
Begründung OLG Wien vom 22. November 2007, 16 R 
186/07 a.

Harald Krammer


